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Zivilschutz
ist auch Schutz gegen
Uberflutung

Die Organisation
des
Wasseralarms

in Zurich

in «Wasser-
l ihlsee» ori rt. Es handelt

ine Organisation mit Gerdten,
g jen zustdndigen Behorden be-
reits vor Jahren geprift und beschlos-
sen wurde, um im Sommer 1972 reali-
siert zu werden. Aus der Vielzahl des
an der Pressekonferenz gebotenen Stof-

fes geben wir nachstehend die Ausfiuh-
rungen wvon Stadtrat Hans Frick und
Ortschef Gustav Bauer bekannt,
unseren Lesern einen Einblick in
von den Ziircher Stadtbehorden
wihlte Losung zu bieten.

M.g 2

um
die
ge-

x.

Wasseralarm — Sihlsee

Erlduterungen des Polizeivorstandes der
Stadt Ziirich, Stadtrat Hans Frick

Am 22. Oktober 1970 hat der Stadtrat
beschlossen, fiir den Fall einer allfélli-
gen Zerstorung der Talsperren am Sihl-
see ein Wasseralarmsystem zu erstellen.
Diese Arbeiten sind in der Zwischenzeit
abgeschlossen worden. Das fertige Was-
seralarmsystem wurde erstmals am
25. April dieses Jahres probehalber in
Betrieb gesetzt.

Bei einer Zerstorung der Talsperren am
Sihlsee besteht die Gefahr, dass Teile
der Stadt Ziirich unter Wasser gesetzt
werden. Ein Schutz gegen materielle
Schéden ist kaum mdglich. Dagegen
sollten menschliche Opfer unter allen
Umstidnden vermieden werden kénnen.
Zu diesem Zwecke wurde ein Alarmsy-
stem erstellt, welches eine rechtzeitige
Warnung der Bevélkerung in den iiber-
flutungsgefihrdeten Gebieten ermog-
licht.

Die Gefahr der Zerstérung der Talsper-
ren am Sihlsee besteht in erster Linie in
Kriegszeiten. Aus diesem Grunde ist im
Bundesgesetz iiber den Zivilschutz vom
23. Médrz 1962 unter den vorzubereiten-
den Massnahmen auch der Schutz gegen
Ueberflutung aufgefiihrt. In der Ver-
ordnung iiber den Zivilschutz vom
24. Mérz 1964 wird festgehalten, dass die
Bevolkerung von den Gefahren durch
Ueberflutung infolge Talsperrenzersto-

TR S e d

Das «Tyfon», die vom Stromnetz unabhdngige Alarmsirene des Wasseralarms. Da-

neben rechts eine alte Luftschutzsirene

rung zu alarmieren ist. Nach einem Be-
schluss des Bundesrates vom 10.Fe-
bruar 1971 soll das fiir den XKriegsfall
vorzubereitende Wasseralarmsystem so
errichtet werden, dass es noétigenfalls
auch in Friedenszeiten in Betrieb ge-
setzt werden kann.

Das in der Stadt Zirich erstellte Was-
seralarmsystem erfiillt diese doppelte
Forderung des Bundes. In Kriegszeiten
erfolgt die Auslosung des Wasseralarms
durch die Organe des Zivilschutzes,
welche in direkter Verbindung mit dem
Territorialdienst stehen.

In Friedenszeiten ist die Tag und Nacht
in Betrieb stehende Funk- und Notruf-
zentrale der Stadtpolizei Ziirich fiir die
Auslosung des Alarms verantwortlich.
Diese Stelle wird heute schon bei Hoch-
wasser oder Eisbildung in der Sihl
orientiert und ist auch beim Bruch der
Talsperren des Sihlsees auf Grund einer
besonderen Regelung mit der Etzelwerk
AG, Altendorf/SZ, als Eigentiimerin der
Sihlseewerke, sofort in der Lage, die
Alarmierung in der Stadt Ziirich auszu-
16sen.

In Friedenszeiten besteht nach mensch-
lichem Ermessen keine Gefahr eines
Bruches der Talsperren beim Sihlsee
und damit auch keine Ueberflutungsge-
fahr, und zwar aus folgenden Griinden:
Die Talsperren des Sihlsees werden re-
gelméassigen  Kontrollen unterzogen.
Ausser Sicht- und periodischen Funk-
tionskontrollen der Abschliisse werden
regelmissig Lotmessungen, das heisst
Kontrollen der Mauerverformungen so-

wie Auftriebs- und Sickerwassermes-
sungen durchgefithrt. Ferner werden
monatlich die Betontemperaturen ge-
messen und halbjédhrlich die Fugenbe-
wegungen kontrolliert. Beim Staudamm
werden alle fiinf Jahre Setzungsmes-
sungen durchgefiihrt und bei der Stau-
mauer zudem trigonometrische Messun-
gen und Nivellements durch die Eidge-
nossische Landestopographie vorgenom-
men. Samtliche Ergebnisse dieser zahl-
reichen und eingehenden Priifungen
werden regelmissig durch das Eidge-
nossische Amt fiir Strassen- und Fluss-
bau nachkontrolliert. Bis zum heutigen
Tag haben beide Abschlussbauwerke
des Sihlsees ein vollstindig normales
Verhalten gezeigt. Die Talsperren am
Sihlsee befinden sich in sehr gutem Zu-
stand. Auch besteht keine Gefahr der
Ueberflutung der Talsperren infolge
Bergstiirzen, Erdrutschen oder Lawi-
nenniedergéngen.

Sollte unerwarteterweise doch ein sol-
ches Ungliick geschehen, so kann nun
mit dem aufgebauten Wasseralarmsy-
stem die Bevolkerung unverziiglich auf
die entstehende Gefahr aufmerksam ge-
macht werden. Wesentlich ist dabei,
dass die Bevdlkerung in den tiberflute-
ten Gebieten weiss, wie sie sich beim
Ertéonen der Sirenen zu verhalten hat.
Der Stadtrat hat deshalb Weisungen
liber das Verhalten bei einer Ueberflu-
tung der Stadt Ziirich durch den Sihlsee
erlassen.

Die getroffenen Massnahmen sollen
nicht Anlass zur Beunruhigung geben.
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Es handelt sich hier um eine der ver-
schiedenen Schutzmassnahmen, welche
im Rahmen des Zivilschutzes fiir die
Bevolkerung getroffen werden. Genau
so, wie sich der einzelne Biirger in sei-
nem Privatleben gegen allfdllige Scha-
den zum vornherein abzusichern ver-
sucht, ohne dass er dabei hofft, jemals
betroffen zu werden, so sind auch die
allgemeinen Schutzmassnahmen fiir die
Oeffentlichkeit aufzufassen.

Auch wir hoffen, dass nie eine Kata-
strophe eintreffen wird. Die vorbereite-
ten Schutzmassnahmen sollen zur allge-
meinen Beruhigung dienen, und, wenn
das Wasseralarmsystem in der Stadt
Zirich so aufgefasst wird, hat es seinen
Zweck in jeder Beziehung erfiillt.

Wie funktioniert das
Alarmsystem ?

Das System des Wasseralarms in der
Stadt Ziirich und iiber die Weisungen
des Stadtrates orientierte der Ortschef
der Limmatstadt, Gustav Bauer.

1. Der Sihlsee

Die Stauanlagen des Sihlsees wurden in
den Jahren 1932—1936 erstellt. Mit die-

sem Wasser wird in der Etzelwerk AG
in Altendorf/SZ Strom fluir die Schwei-
zerischen Bundesbahnen und flir die
Nordostschweizerischen Kraftwerke er-
zeugt. Die Stauanlagen bestehen aus
zwei Talsperren, ndmlich einer Stau-
mauer, erstellt in dem von der Sihl
durchbrochenen Felsriegel «In den
Schlagen» und einem Staudamm (Hiih-
nermattdamm), welcher die auf der
westlichen Seite des Sihlsees gelegene
Talmulde abschliesst. Bei der Staumau-
er handelt es sich um eine Beton-
Schwergewichtsmauer. Der Damm ist
aus kiesigem Material mit einem Lehm-
kern als Dichtung erstellt und auf der
wasserseitigen Oberflache als Schutz
gegen den Wellenschlag mit einer Trok-
kenpflasterung versehen.

Der Sihlsee wurde erstmals im Friih-
jahr 1937 aufgestaut. Er hat ein Spei-
chervolumen von rund 92 Mio m3 Was-

ser. In der Regel ist der Sihlsee héch-
stens wihrend der Sommermonate
vollstédndig gefiillt. In der librigen Zeit
liegt der Wasserspiegel unter der Stau-
zielkote und die Wassermenge geht bis
auf rund 20°o des gesamten Speicher-
volumens zuriick. Dadurch vermindert
sich auch die potentielle Gefahr einer
Ueberflutung in der Stadt Ziirich.

2. Ueberflutungszone

Vorausgesetzt, der Sihlsee wire voll-
sténdig gefiillt und beide Talsperren
(die Staumauer und der Staudamm)
wiirden gleichzeitig schlagartig total
zerstort, dann wiirde sich eine Flutwelle
das Sihltal hinabwélzen und die Stadt-
grenze in Leimbach nach 1 Stunde und
25 Minuten erreichen. Die Flutwelle
wiirde eine ungefihre Hohe von 7—8
Metern haben.

Folgende Punkte der Stadt Ziirich wiirden wie folgt iiberflutet:

Hocklerbriicke
Allmend Wiedikon
Sihlholzli

Unterhalb Platzspitz
Hardturm

Bei der Europabriicke

nach 1 Stunde 32 Minuten, Hohe: etwa 7 m
nach 1 Stunde 40 Minuten, Hohe: etwa 5 m
nach 1 Stunde 50 Minuten, Hohe: etwa 4 m
nach 2 Stunden 00 Minuten, Hohe: etwa 3 m
nach 2 Stunden 12 Minuten, Hohe: etwa 2,5 m
nach 2 Stunden 27 Minuten, Hohe: etwa 1,5 m

Die Kompressoren und Schaltanlage der Alarmsirene, in der Regel im Estrich des betreffenden Hauses untergebracht
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Diese Zahlen sind selbstverstindlich re-
lativ. Je nach dem Standort, von dem
aus die Flutwelle berechnet wird, kann
sie in ihrer Hohe variieren. In der Regel
wurde sie ab Strassenniveau berechnet.
Auch bei den Zeiten konnen Schwan-
kungen eintreten.

Bei der Berechnung der Ueberflutungs-
zone, welche bekanntlich von der Ar-
mee fur sdmtliche Talsperren in der
Schweiz gemacht wurde, ist man immer
vom schlimmsten Fall ausgegangen.
Jeder Zentimeter, um den die Flutwelle
niedriger ist und jede Minute, um die
das Wasser spater die Stadt Ziirich er-
reicht, vermindern die Gefahren und
erhohen die Chance, eine solche Kata-
strophe unbehelligt tiberstehen zu kon-
nen.

3. Alarmierung

Sollte nun tatsdchlich einmal ein sol-
ches Ungliick geschehen, dann ist es
wichtig, dass die Bevolkerung unver-
ziiglich vor der drohenden Gefahr ge-
warnt werden kann. Zu diesem Zwecke
ist in der Stadt Ziirich durch die Firma
Ericsson AG, Ziirich, ein Wasseralarm-
system mit sogenannten «Tieftonsire-
nen» errichtet worden.

Dieses Alarmsystem wird pneumatisch
betrieben und drahtlos iiber Funk aus-
gelost. Die erforderliche Luftmenge
wird mittels eines Kompressors in zwei
Luftbehdltern gespeichert. Damit wird
unter Bericksichtigung von Luftverlust
wegen Undichtigkeit, Druckverlust in-
folge Temperaturabnahme, Kondensat-
anfall in den Luftbehidltern usw., auch
nach 30 Tagen Stromausfall, bei —30 °C
noch mindestens ein vollstindiger
Alarm von 6 Minuten Dauer garantiert.
Der Alarmrhythmus besteht aus 12 tie-
fen Alarmtdénen von je 25 Sekunden
Dauer. Dazwischen erfolgen je eine
Pause von 5 Sekunden.

Der Schalltrichter, das sogenannte «Ty-
fon», wird auf dem Hausdach montiert.
Er dient als Resonator und ergibt im
Verwendungsbereich keine Richtcha-
rakteristik. Die Schallverteilung im
Umkreis der Sirene ist praktisch gleich-
formig, so dass es nicht von Bedeutung
ist, nach welcher Seite der Schalltrich-
ter gedreht wird.

Die Kompressoren- und Schaltanlage
befindet sich in der Regel im Estrich
des betreffenden Hauses. Bei der Kon-
struktion der Aggregate wurde auf Ge-
rauscharmut geachtet, damit niemand
im Hause gestort wird.

Die Standorte der Sirenenanlagen wur-
den auf Grund eines Beschallungspla-
nes festgelegt. Damit eine ausreichende
akustische Ueberdeckung der zu alar-
mierenden Zone sichergestellt ist, sind
35 Wasseralarmanlagen notwendig. Um
eine sichere Alarmierung der Bevoilke-
rung zu gewéhrleisten, soll die Laut-
stdrke im Freien etwa 85 Phon und im
Innern von Gebduden mindestens 60
Phon betragen. Die in der Stadt Ziirich
aufgestellten Wasseralarmsirenen er-
zeugen bei einem Luftverbrauch von 13
Litern je Sekunde bei 9,5 atii Druck, mit
schwachem Wind gegen die Schallquel-
le, in einem Abstand von 1 m von der
Sirene, eine Lautstirke von 143 Phon
und in einem Abstand von 500 m noch
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eine solche von 84 Phon. Mit Riicksicht
auf den Verkehrslarm sowie die Bauho-
he und Baudichte wurden in der Innen-
stadt in Abstédnden von 200—400 m Si-
renen aufgestellt, wihrenddem in den
ibrigen Gebieten ein Abstand von
600—800 m zwischen den einzelnen Si-
renen verantwortet werden konnte.

Wie erwahnt, werden die Wasseralarm-
anlagen der Stadt Ziirich iiber Funk
ausgelost. Das System der Fernsteue-
rung umfasst zwei Sendestellen und 35
Alarmempfénger. Damit anderweitige
Funkbetriebe oder Storungen keinen
Fehlalarm bewirken koénnen und eine
Nachbildung des Auslosesignals durch
Sabotage verunmdglicht wird, ist ein
entsprechend abgesichertes Steuerungs-
prinzip gewéahlt worden.

Das von der Firma Ericsson erstellte
Alarmsystem ist vom Eidg. Militdrde-
partement offiziell zur Warnung beim
Bruch einer Talsperre anerkannt und
zugelassen worden. Es steht bereits in
verschiedenen Talschaften der Schweiz
im Einsatz.

4. Verhalten bei Wasseralarm

Es geniigt natiirlich nicht, nur die Be-
volkerung zu alarmieren. Sie muss auch
wissen, wie sie sich beim Erténen der
Wasseralarmsirenen zu verhalten hat.
Aus diesem Grunde hat der Stadtrat
entsprechende Weisungen iiber das Ver-
halten der Bevdlkerung bei einer
Ueberflutung der Stadt Ziirich durch
den Sihlsee erlassen.

In diesen Weisungen wird eingangs auf
die Gefahr der Ueberflutung durch den
Sihlsee hingewiesen. Dann wird das
Alarmsignal kurz erkldrt und schliess-
lich als wichtigster Bestandteil dieser
Weisungen das Verhalten der Bevolke-
rung bei Wasseralarm erliutert.

Es werden dabei zwei Zonen, in denen
verschiedene Massnahmen zu ergreifen
sind, unterschieden:

Die sogenannte «Meistgefdhrdete Zone»
umfasst ein Gebiet von je ungefihr 200
m Breite links und rechts der Sihl von
der Stadtgrenze in Leimbach bis zur
Einmiidnung in die Limmat beim Platz-
spitz. In dieser Zone muss mit der Mog-
lichkeit gerechnet werden, dass Gebiu-
de durch Unterspiilung der Fundamente
oder durch den Anprall schwimmender
Trimmer zum Einsturz gebracht wer-
den. Beim Ertonen der Wasseralarmsi-
renen muss dieses Gebiet sofort verlas-
sen werden, und zwar wie folgt:

— Aus dem Gebiet links der Sihl bis
Hauptbahnhof: Richtung Uetliberg;

— Aus dem Gebiet rechts der Sihl (ein-
schliesslich Ostlicher Teil des Indu-
striequartiers): Richtung Ziirichberg,
bzw. Wollishofen.

Diese Evakuationsrichtungen sind un-
bedingt zu befolgen. Damit keine Stok-
kungen entstehen, darf auf keinen Fall
in entgegengesetzter Richtung evakuiert
werden. Die Sihl darf oberhalb des
Hauptbahnhofes nicht iberschritten
werden.

In den iibrigen iuberflutungsgefihrdeten
Gebieten gentigt es, wenn sich die Be-
wohner beim Erténen der Alarmsirenen
in die mindestens 8 m iiber Strassenni-
veau gelegenen Stockwerke begeben,

d. h. mindestens in den 3. Stock im eige-
nen Haus oder wenn dieses zu niedrig
ist, im néchstliegenden geniigend hohen
Hause. Von diesen Standorten aus ist
der Wasserspiegel stédndig zu beobach-
ten.

Als weitere Verhaltensmassnahmen hat
der Stadtrat in seinen Weisungen ange-
ordnet, dass man sich beim Verlassen
der Wohnungen und Gebdude zu iiber-
zeugen hat, ob niemand zuriickgeblie-
ben ist. Fensterldden sowie Gas- und
Wasserhahnen sind zu schliessen, Elek-
trische Apparate sind auszuschalten,
Kranken, Gebrechlichen und alten Leu-
ten ist Beistand zu leisten. Den Anord-
nungen der Polizei- und Ordnungsorga-
ne ist strikte Folge zu leisten.

Es geht ganz eindeutig aus diesen Wei-
sungen hervor, dass sie nur dazu die-
nen, Menschenleben zu schiitzen. Mate-
rielle Verluste konnen ersetzt werden.
Menschen indessen nicht. Vorausset-
zung ist, dass die Betroffenen diese
Weisungen im Katastrophenfalle mit
Ruhe und Ueberlegung befolgen. Dann
hat jedermann Gewihr, dass er sein Le-
ben schiitzen kann.

5. Probealarm

Am Dienstag, den 25. April 1972 werden
die Wasseralarmsirnen erstmals probe-
halber in Betrieb gesetzt. Dieser Probe-
alarm dient lediglich dazu, die einzel-
nen Sirenen und deren Schallwirkung
zu priifen. Die Sirenen werden an die-
sem Tag mehrmals erténen, am Morgen
gruppenweise und am Nachmittag alle
Sirenen einmal zusammen.

Ich mochte hier ganz besonders beto-
nen, dass bei diesem Probealarm, die in
den Weisungen des Stadtrates fiir die
Bevolkerung vorgeschriebenen Mass-
nahmen nicht zu ergreifen sind.

6. Schlussbemerkungen

Mit der Errichtung eines Wasseralarm-
systems in der Stadt Ziirich und dem
Erlass der Weisungen iiber das Verhal-
ten der Bevolkerung bei einer Ueber-
flutung der Stadt Ziirich durch den
Sihlsee ist eine wichtige Phase bei den
Vorbereitungen der notwendigen
Schutzmassnahmen abgeschlossen wor-
den. Es handelt sich dabei ohne Zweifel
um die wichtigste, aber nicht um die
einzige Massnahme in diesem Zusam-
menhang. In einer weiteren Phase wer-
den wir uns noch eingehend mit der Be-
treuung der nach einer Ueberflutungs-
katastrophe obdachlos gewordenen Be-
volkerung zu befassen haben. Hier kann
in erster Linie auf die Mittel des Zivil-
schutzes, namlich der Obdachlosenhilfe
gegriffen werden. Durch die Errichtung
von sogenannten Obdachlosen-Sammel-
stellen kann den Evakuierten eine erste
Unterkunft geboten werden.

Ueberdies werden nach einer Katastro-
phe die Wiederinstandstellungsarbeiten

. und die Wiederinbetriebnahme der zer-

storten Infrastruktur an die Hand ge-
nommen werden miissen. Diese Aufgabe
fallt der stadtischen Katastrophenorga-
nisation, welche alle Abteilungen der
stéddtischen Verwaltung umfasst, zu. Der
Umfang der Schiden kann zum voraus
nicht bestimmt werden.



	Zivilschutz ist auch Schutz gegen Überflutung : die Organisation des Wasseralarms in Zürich

